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Bezirksverordnetenversammlung
Steglitz-Zehlendorf von Berlin 

 

 

 

Vorlage zur Kenntnisnahme 
und Beschlussempfehlung 
 
Vom / der 
Bezirksamt 

Drs. Nr: 
Status: 
Datum: 
Verfasser: 

0893/II 
öffentlich 
15.09.2003 
Bezirksamt 

Landschaftsplan XII-L-6 Steglitz-Zentrum 

Beratungsfolge: 
Datum 

15.10.2003 
28.10.2003 
19.11.2003 

Sitzung  

20 
19 
21 

Ausschuss 

BVV 
Stapl 
BVV 

Erledigungsart 

Überwiesen 
Kenntnis genommen 
Kenntnis genommen 

 
1. Gegenstand der Vorlage Landschaftsplan XII-L-6 Steglitz-Zentrum 

2. Berichterstatter Bezirksstadtrat Stäglin 
3. Die Bezirksverordnetenversammlung wird gebeten, von nachstehendem 

Kenntnis zu nehmen: 
 

 
Das Bezirksamt hat in seiner heutigen Sitzung  

1. Kenntnis genommen vom 

a) Ergebnis der frühzeitigen Bürgerbeteiligung (Anhörung) gemäß § 11 Abs. 2 
NatSchGBln sowie 

b) Ergebnis der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) gemäß § 10 
Abs. 2 Satz 1 NatSchGBln 

2. beschlossen, das Landschaftsplanverfahren XII-L-6, auf Grundlage des vorliegenden 
Entwurfs, mit geringfügigen Modifizierungen und redaktionellen Optimierungen, d.h. 
ohne wesentliche Änderungen, weiterzuführen. 

3. beschlossen, den Entwurf zum Landschaftsplan XII-L-6 Steglitz-Zentrum, gemäß § 11 
Abs. 6 NatSchGBln öffentlich auszulegen. 

Auf die beigefügte Zusammenfassung der Ergebnisse der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung und der Trägerbeteiligung sowie des Entwurfs zum 
Landschaftsplan (2 Karten und Begründungstext) wird verwiesen. 

 
Weber  Stäglin 

Bezirksbürgermeister  Bezirksstadtrat 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Vorlage wurde in der 19. Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Naturschutz und  
Landschaftspflege am 28.10.2003 beraten und zur Kenntnis genommen. 
Der Bezirksverordnetenversammlung wird die Kenntnisnahme der Vorlage empfohlen. 
 
 
Dreyer 
Ausschussvorsitzender 



2.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

A der frühzeitigen Bürgerbeteiligung

L gemäß_§ 11 Abs. 2 NatSchGBIn (Berliner Naturschutzgesetz) sowie

I gemäß § 10 Abs. 2 NatSchGBIn

zum Landschaftsplan XII-L-6 Steglitz-Zentrum.

Die Ziele des Landschaftsplanes (nachf.: kurz: L-Plan) sind die Verbesserung

• der Grün- und Freiflächensituation und

• des Lebensraumes für Tiere und Pflanzen innerhalb bebauter Strukturen,

vorrangig ist die Verbesserung:

• des Kleinklimas,

• der Lufthygiene,

• der Bodenfunktion und

• des Wasserhaushaltes.

Das L-Plan-Verfahren wurde mit Bezirksamts-Beschluss des (ehemaligen) Bezirksamts (BA) Steglitz vom

03. Juli 2000 eingeleitet.

zuA:

frühzeitige Bürgerbeteiligung

Allgemeines:

Die Bürgerbeteiligung (Ausstellung und Anhörung) fand statt vom 2. Juli bis einschließlich 2. August 2001.

Die Ankündigung der Bürgerbeteiligung erfolgte entsprechend der vorgeschriebenen Amtsblattveröffentli

chung, der ortsüblichen Bekanntmachung in drei Tageszeitungen sowie einem Aushang in den Rathäusern.

Die Ausstellung erfolgte durch 6 Informationstafeln mit Erläuterungstexten, Fotos, Karten, Plänen und ei

nem Landschaftsplanvorentwurf.

Die Ausstellungstafeln werden im Amt verwahrt.

Gelegenheit zur Anhörung gab es zu den üblichen Sprechzeiten.

In die ausgehängte Besucherliste haben sich 35 Personen eingetragen, tatsächlich anwesend waren einige

Personen mehr.

Ein zur Mitnahme bereitgestelltes Informationsfaltblatt enthielt die wesentlichen zur Planung erforderlichen
Informationen.

Dem überwiegenden Teil der Besucher konnten durch mündliche Erläuterungen zusätzliche Hintergrundin

formationen vermittelt werden.

Äußerungen der Bürger / Planungsbetroffenen (z.T.: im Wortlaut)

Vorbemerkung:

Das Planungsinstrumentarium Biotopflächenfaktor (BFF) wurde für das Land Berlin von der Senatsverwal

tung für Stadtentwicklung (Sen Stadt) in Zusammenarbeit mit Bezirken (insbesondere dem ehemaligen Be

zirk Tiergarten) sowie Gutachtern entwickelt, mit anderen Senatsverwaltungen abgestimmt und einer Pla

nungsrechtlichen Überprüfung unterzogen.

Ergebnis sind u.a. sogenannte „Musterfestsetzungen", die zur Verwendung dringend empfohlen werden.
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Eine Abweichung von „Musterfestsetzungen" ist laut Sen Stadt nicht erwünscht, da diese Musterfestsetzun
gen bereits aufwendig und umfänglich rechtlich abgeprüft seien und jede Änderung einer erneuten aufwen
digen Abstimmung und Rechtsprüfung unterzogen werden müsste.

Einige der nachfolgenden Anregungen betreffen die Musterfestsetzungen. Insofern wurde dazu eine Stel
lungnahme von Sen Stadt eingeholt, deren Ergebnisse wörtlich in die Abwägungen eingeflossen sind.

Die Zielsetzung der Planung wird von allen Beteiligten begrüßt.

Anregungen (Fragen). Abwägung und Eraebnis/Beschlussernpfehlung:

1. Von Hauseigentümern wurde die potenzielle Kostenbelastung durch die naturhaushaltswirksamen
Maßnahmen hinterfragt.

Abwägung:

Nicht erforderlich. Es wurde, über die im Rahmen der Informationsausstellung gegebenen Auskünfte

hinaus, nochmals mündlich klargestellt, dass Kosten und Lasten nur im Falle von genehmigungspflich
tigen Baumaßnahmen zur Nutzungsmaßerhöhung anfallen.

Ergebnis / Beschlussempfehluna:

Nicht erforderlich.

2. Warum wird die intensive Dachbegrünung teilweise geringer (0,5) angerechnet als die extensive (0,7)
?

Abwägung:

Die differenzierte Betrachtung der Dachbegrünung bei der Bewertung der Flächentypen ergibt sich aus

der unterschiedlichen ökologischen Wirkung auf den Naturhaushalt und in Anlehnung an die Vegetati
onsflächen ohne Bodenanschluss.

Extensive Dachbegrünung (d.h. Dächer, deren Begründung sich ungestört von anderen Nutzungen

entwickeln kann) werden grundsätzlich, unabhängig vom Bodenauftrag, auf Grund ihrer Naturhaus
haltswirksamkeit mit dem hohen Wert 0,7 berechnet.

Intensive Dachbegrünungen (d.h. Dächer, die auch der Nutzung durch z.B. Bewohner unterliegen)

werden in Abhängigkeit vom Bodenauftrag z.B. wie bei Tiefgaragen und Kellerdecken unterschiedlich

bewertet. Bei einem Bodenauftrag von 80 cm oder mehr werden die Flächen mit der Wertigkeit 0,7 be
rechnet.

Intensive Dachbegrünungen mit einem geringeren Bodenauftrag als 80 cm werden entsprechend des

Flächentyps mit dem Faktor 0,5 angesetzt. Es ist davon auszugehen, dass sich derartige Begrünungen
nur auf kleine z.T. sogar nur punktuelle Flächen beziehen.

Ergebnis / Beschlussempfehluno:

Die Anregung / Frage wird nicht aufgegriffen. Eine Planänderungserfordernis resultiert hieraus nicht.

3. Warum werden nur fensterlose begrünte Außenwände angerechnet und nicht Wände mit Fenstern ?

Abwägung:

Fassaden mit Fenstern sind grundsätzlich aufgrund der nur beschränkten Biomassenentwicklung

und aus städtebaulichen Gründen nicht in die Berechnung einzubeziehen. Gemäß Absatz 9 Nummer

4 der Festsetzungen besteht jedoch die Möglichkeit, Flächentypen, die nicht gesondert aufgeführt
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sind, in die Berechnung vergleichbar einzubeziehen, sofern sie sich auf die Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes positiv auswirken. Sollten im Einzelfall Wände mit Fenstern begrünt werden, ist da
her zu prüfen, ob sich diese Begrünung aufgrund der Flächenbilanzierung derart positiv auf den Na
turhaushalt auswirkt, dass sie unter diese Ausnahmereglung fällt. In diesem Fall wäre die Begrünung
einer Wand mit Fenstern in die Berechnung des zu erreichenden BFF einzubeziehen.

Eine Begrünung von Fassaden (d.h. Außenwänden mit Fenstern) ist nicht in jedem Fall sinnvoll Ar
chitektonische bzw. ästhetische Gründe können dagegen sprechen. Vorteile und Nachteile (tatsächli
che und vermeintliche) einer Berankung, halten sich die Waage. Bei vorhandenen begrünten Fassa
den kann nicht von einem dauerhaften Bestand ausgegangen werden, da mit Nutzungskonflikten
(Erscheinungsbild) und Funktionsstörungen (Licht) sowie Sanierungsmaßnahmen (Fassade- Fens
ter) zu rechnen ist.

Ergebnis / Beschlussempfehlung:

Die Anregung/Frage bewirkt keine Planänderung.

4. Für die Ausweisung des Kreisels und des Arbeitsamtes am Händelplatz von vornherein mit dem BFF
0,3 liegt kein Grund vor. Gegebenenfalls ist der BFF sowieso durch einen hohen Überbauungsgrad
auf 0,3 reduziert (was beim Kreisel sicher der Fall sein dürfte); er ist aber grundsätzlich mit 0 4 fest
zusetzen wie bei Schulen und übrigens auch bei dem Postgebäude in der Bergstraße.

Abwägung:

Die Festsetzung des BFF 0,30 erfolgt für Bereiche, die nach der verbindlichen Bauleitplanung als In
dustrie-, Gewerbe- beziehungsweise Kerngebiet festgesetzt sind. Die Überbaubarkeit der Grundstü
cke ist durch Festsetzung der GRZ 0,7 bis 1,0 beziehungsweise durch Festsetzung von Baugrenzen
geregelt. Die zulässige Überbaubarkeit der Grundstücke führt zu einer Reduzierung des BFF Um a-
ber ein Mindestmaß an naturhaushalts-wirksamen Flächen zu erlangen, ist auch hier das Erreichen
des Mindeststandards von 0,30 erforderlich. Für diese Grundstücke sind zum Erreichen des BFF in
der Regel kompensatorische Maßnahmen wie Dach- und Wandbegrünungen erforderlich
Das Arbeitsamt am Händelplatz (Block Nr. 34) ist Gemeinbedarfsfläche (Sonstige Einrichtungen)
hier erscheint nach Prüfung ein BFF von 0,4 zutreffend.

Das Postgelände an der Bergstraße, dessen Nutzung als Postamt im Jahre 2001 aufgegeben wurde
muss aufgrund seiner Lage im Allgemeinen Wohngebiet (nach Baunutzungsplan 1958/60) den BFF '
0,4 erhalten.

Das Gebiet des „Kreisels" (Block Nr. 77) ist laut B-Plan 89 a als Kerngebiet und Straßenverkehrsflä
che festgesetzt, insofern ist ein BFF von 0,3 richtig.

Ergebnis / Beschlussemofehlunq:

Die Anregungen zum Gebiet des „Kreisels wird nicht aufgegriffen"
Die Anregungen zum Händelplatz und zur Post werden berücksichtigt

6. Bei Ausnahmen nach Nummer 7 und besonders nach Nummer 9 (der Musterfestsetzungen) sollte
festgehalten werden, dass der BFF nach der Maßnahme nicht unter den Ist-BFF (vor der Maßnah
me) sinkt.

Abwägung:

Die baurechtlich zulässige Ausnutzung eines Grundstückes kann der BFF nicht einschränken Daher
ist es ggf. möglich, dass der Ziel-BFF unter dem bisherigen Bestands-BFF liegt. Eine anderweitige
Festsetzung ist nicht möglich, da Baurechte vorrangig sind. Jedoch sind mit der Festlegung der Min
deststandards von 0,6 auf Wohngrundstücken und 0,3 auf Gewerbegrundstücken Maßnahmen
durchaus umzusetzen.

Ergebnis / Beschlussempfehlung:

Die Anregung wird nicht aufgegriffen
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7. Bäume spielen bei der Berechnung des BFF keine Rolle. Bäumen müsste aber eine gleiche Ge-
wichtung wie Vertikalbegrünungen zukommen, da deren Funktion und deren genutzte Bodenfreiflä
che vergleichbar, wenn nicht sogar besser sind. Z.B. besitzt ein Baum mit einem Kronendurchmesser
von 6 m schon eine (Kugel-) Oberfläche von 113 m3, dabei sind innenliegende Blattflächen nicht ein
gerechnet. Eine Vertikalbegrünung einer Wand dagegen ist eine reine Flächenbegrünung mit nur oe-
ringer Dicke. w

Abwägung:

Der BFF ist ein reiner Flächenwert. Qualitative Aspekte fließen nur über die Flächentypen ein. Bei der
Bewertung der Anrechnungsfaktoren wurden qualitative Aspekte nicht berücksichtigt. Der Beweis
dass ein Baum eine höhere qualitative Anrechnung rechtfertigt als eine Vertikalbegrünung oder Wie
se, kann nicht erbracht werden. Ein Baum kann z.B. zu Verschattungen führen, so dass die Nut
zungsflache eingeschränkt ist. Auf das Kleinklima könnte sich z.B. eine Vertikalbegrünung oder Wie
se positiver auswirken als ein Baum.

Ergebnis / Beschlussempfehlunq:

Die Anregung wird nicht aufgegriffen.

8. Ein überdachter Fahrradständer, dessen Seiten offen sind, stellt keine Beeinträchtigung dar. Das
Wasser bzw. der Niederschlag erreicht trotzdem die Fläche unter dem Dach.

Abwägung:

Entscheidend für den Berechnungsfaktor ist zunächst der Flächentyp unter dem Dach des Fahrrad
standers, d.h. ob z.B. offener Boden in seiner naturhaushaltwirksamen Funktion eingeschränkt wird
Wenn dies zutrifft, müsste diese Fläche dann eher als teilversiegelt bewertet werden.

Der überdachte Fahrradständer, wie im Berechnungsbeispiel dargelegt, ist kein idealtypisches Bei
spiel für eine Versiegelung, da z.B. bei Starkregen das Wasser unter die überdachte Fläche fließen
kann bzw. bei Wind und schräg fallenden Niederschlägen auch die überdachten Bodenflächen der
Versickerung zur Verfügung stehen.

Dass ein überdachter Fahrradständer, unabhängig davon, ob dessen Seiten offen sind eine Beein
trächtigung darstellen soll, kann insofern dann in Frage gestellt werden, wenn gewährleistet ist dass
das Wasser anderweitig auf dem Grundstück versickern kann. Prinzipiell muss jedoch jede größere
bzw. nennenswerte Bodenüberdeckung als nachteilig für die Evapotranspirationsleistung des Bodens
gesehen werden.

Eine versiegelte Fläche, deren Abflusswasser nicht direkt angrenzend im Boden versickern kann
bzw. deren Abflusswasser in die Kanalisation abgeführt wird, schlägt sich jedoch in jedem Fall nega
tiv in der Bilanzierung nieder. a

Ergebnis / Beschlussempfehluno:

Die Anregung wird nicht aufgegriffen.

9. Es wird beantragt, alle B-Pläne, die noch nicht verwirklicht sind - z.B. Randbebauung Düppelstr und
Körnerstr. Ecke Knausstr. - bei der Biotopflächensicherung in Betracht zu ziehen.

Abwäguno:

Maßgeblich ist der beschlossene Geltungsbereich des Landschaftsplanentwurfes. Innerhalb dessen
wird prinzipiell für sämtliche Grundstücke eine BFF-Festsetzung getroffen. Für Sondernutzungen wie
z.B. Polizei und Feuerwehr können Ausnahmen vorgenommen werden.

Für die Bebauung an der Düppelstr. ist aufgrund der laut B-Planentwurf beabsichtigten Kerngebiets
festsetzung (bisher Straßenland) ein BFF von 0,3 vorzusehen. Für die Körner Ecke Knausstr wäre
0,6 anzusetzen.
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Ergebnis / Beschlussempfehluna:

Die Anregungen werden aufgegriffen.

Aus den vorgetragenen Anregungen, ist weder eine Ablehnung gegenüber der Planung noch ein Erfor-
SnmS hUm HndrerUn9 maß9eblicher P'aninhalte zu entnehmen. Die geringfügigen Ände?ungen ErgänL-
gen und Modtoungen entsprechend der vg. Abwägungsergebnisse werden vorgenommen Insgesamt
resultiert aus der fruhzerUgen Bürgerbeteiligung kein Anderungsbedarf an wesentlichen PlaninhaUen
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ung der Träger öffentlicher Belange

Vorbemerkung:

^^Z^T^^^^TJX^ TÖB)
37 TOB wurden beteiligt, von denen 11 als anerkannte Verbände nach § 29 NatSchGBIn qelten Darüber

Schriftliche Stellungnahmen mit Anregungen und sonstigen Hinweisen liegen von folgenden Trägern vor:

1. Berliner Feuerwehr _

2. Berliner Gaswerke-GASAG- 16.05.2002 •

3. Berliner Stadtreinigungsbetriebe - _
BSR-

4. Berliner Verkehrsbetriebe -BVG- 14.05.2002

5. Berliner Wasserbetriebe 16.05.2002 •

6- BEWAG 2405 u

05.06.2002

7. Der Polizeipräsident in Berlin 13.06.2002

8. Handwerkskammer Berlin

9. Industrie- und Handelskammer zu
Berlin

10. Landesamt für Arbeitsschutz und 23.05.2002
technische Sicherheit ~ ~

11. Oberpostdirektion Berlin

12. Senatsverwaltung für Finanzen 27 05 2002
(Haushalt.)

13. Senatsverwaltung für Stadtentwick- 7 06 u • •
lung I E und V 23.05.2002

14. Senatsverwaltung für Wirtschaft und
Technologie

15. Oberfinanzdirektion Berlin

16. Berliner Landesarbeitsgemeinschaft 3105 2002 • •
Naturschutz e.V. fürnachf.Nr. 1R-9R

17. Naturschutzbund Deutschland - - • *
Landesverband Berlin e.V.

18. Bund für Umwelt und Naturschutz e.V. • ^

19. Deutsche Gesellschaft für Herpetolo- • *
gie und Terrarienkunde (DGHT

20/ Schutzgemeinschaft Deutscher Wald • ^

21. Volksbund Naturschutz e.V. • •
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t

Lfd.

Nr.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30..

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Träger öffentlicher Belange /
und sonstige relevante Ämter

Landesjagdverband Berlin e.V.

Baumschutzgemeinschaft

Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin
e.V.

Grüne Liga Berlin

Touristenverein "Die Naturfreunde"

Senatsverwaltung für Gesundheit,
I Soziales und Verbraucherschutz

Senatsverwaltung für Inneres

Sen. für Bildung, Jugend und Sport

Sen. für Wirtschaft, Arbeit und Frau
en

Landesverwaltungsamt

Landesamt für Arbeitsschutz, Ge
sundheitsschutz und technische
Sicherheit

Bundeseisenbahnvermögen

Bauamt im Konsistorium der evangeli
schen Kirche

Bischöfliches Ordinariat

Stadtplanungsamt

Bauaufsicht

Umweltamt

Amt für Wirtschaft ....(WIV L)

Schreiben
vom

10.06.2002

_

30.05.2002

29.05.2002

15.05.2002

—

-

28.05.2002

30.05.2002

7.07.2002

Zustimmung/

Anmerkungen

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

abwägungsrelevante
Anregungen

•

•

•

•

•

•

cfo eine 9rundsät2liche Zustimmung zum L-Plan und seinen wesentlichen Inhal-
Sen?adt 9ibt eini9e detaillierte fo^a'e und inhaltliche Hinweise, die, soJzuJe-

und Bedenken) der einzelnen TOB werden im folgenden sinngemäß in -

AnSCh'USS ^^ WiFd ^JeW6ilS diö AbWägung genommen und ein

13^ Senal^erwaitung für ^tadtentwlcklung

a'S Trä9er S0Wie auch als direkt Verfahrensbeteiligter

Anreauna:

1. redaktionelle Hinweise:
diverse

2. inhaltliche Hinweise:

Für Feuerwehrstandort und Kirchengrundstücke ist kein BFF festzulegen

Abwägung:

zu1.: keine erforderlich
zu 2.: keine möglich
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Ergebnis / Beschlussempfehlunq:

zu 1.: Die redaktionellen Hinweise, Korrekturen und Aktualisierungen werden im Hinblick auf die seitens
Sen Stadt erbetenen Vereinheitlichung von BFF-Festsetzungen aufgegriffen.

zu 2.: Hinweise werden aufgegriffen

Nr- .18 Natursqhutzbund Deutschland--Landesverband Berlin e.V.
Anregung (Frage):

Der Text ist bezogen aufAnregungen aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung unverändert.

Aus formalen Erfordernissen wird die Abwägung aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung hier nochmals wie
dergegeben:

Warum wird die intensive Dachbegrünung teilweise geringer (0,5) angerechnet als die extensive (0,7) ?

Abwägung (Erläuterung):

Die differenzierte Betrachtung der Dachbegrünung bei der Bewertung der Flächentypen ergibt sich aus der
unterschiedlichen ökologischen Wirkung auf den Naturhaushalt und in Anlehnung an die Vegetationsflä
chen ohne Bodenanschluss.

Extensive Dachbegrünung (d.h. Dächer, deren Begründung sich ungestört von anderen Nutzungen entwi
ckeln kann) werden grundsätzlich, unabhängig vom Bodenauftrag, auf Grund ihrer Naturhaushaltswirksam-
keit mit dem hohen Wert 0,7 berechnet.

Intensive pachbegrünungen (d.h. Dächer, die auch der Nutzung durch z.B. Bewohner unterliegen) werden
in Abhängigkeit vom Bodenauftrag z.B. wie bei Tiefgaragen und Kellerdecken unterschiedlich bewertet Bei
einem Bodenauftrag von 80 cm oder mehr werden die Flächen mit der Wertigkeit 0,7 berechnet.

Intensive Dachbegrünungen mit einem geringeren Bodenauftrag als 80 cm werden entsprechend des Flä
chentyps mit dem Faktor 0,5 angesetzt. Es ist davon auszugehen, dass sich derartige Begrünungen nur auf
kleine z.T. sogar nur punktuelle Flächen beziehen.

Warum werden nur fensterlose begrünte Außenwände angerechnet und nicht Wände mit Fenstern ?

Abwägung (Erläuterung):

Fassaden mit Fenstern sind grundsätzlich aufgrund der nur beschränkten Biomassenentwicklung und aus
städtebaulichen Gründen nicht in die Berechnung einzubeziehen. Gemäß Absatz 9 Nummer 4 der Festset
zungen besteht jedoch die Möglichkeit, Flächentypen, die nicht gesondert aufgeführt sind, in die Berech
nung vergleichbar einzubeziehen, sofern sie sich auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes positiv
auswirken. Sollten im Einzelfall Wände mit Fenstern begrünt werden, ist daher zu prüfen, ob sich diese Be
grünung aufgrund der Flächenbilanzierung derart positiv auf den Naturhaushalt auswirkt dass sie unter
diese Ausnahmereglung fällt. In diesem Fall wäre die Begrünung einer Wand mit Fenstern in die Berech
nung des zu erreichenden BFF einzubeziehen.

Eine Begrünung von Fassaden (d.h. Außenwänden mit Fenstern) ist nicht in jedem Fall sinnvoll Architekto
nische bzw. ästhetische Gründe können dagegen sprechen. Vorteile und Nachteile (tatsächliche und ver
meintliche) einer Berankung, halten sich die Waage. Bei vorhandenen begrünten Fassaden kann nicht von
einem dauerhaften Bestand ausgegangen werden, da mit Nutzungskonflikten (Erscheinungsbild) und
Funktionsstörungen (Licht) sowie Sanierungsmaßnahmen (Fassade; Fenster) zu rechnen ist.

Für die Ausweisung des Kreisels und des Arbeitsamtes am Händelplatz von vornherein mit dem BFF O 3
hegt kein Grund vor. Gegebenenfalls ist der BFF sowieso durch einen hohen Überbauungsgrad auf 0 3 re
duziert (was beim Kreisel sicher der Fall sein dürfte); er ist aber grundsätzlich mit 0,4 festzusetzen wie bei
Schulen und übrigens auch bei dem Postgebäude in der Bergstraße.

Abwägung (Erläuteruno):

Die Festsetzung des BFF 0,30 erfolgt für Bereiche, die nach der verbindlichen Bauleitplanung als Industrie-
Gewerbe- beziehungsweise Kerngebiet festgesetzt sind. Die Überbaubarkeit der Grundstücke ist durch '
Festsetzung der GR2 0,7 bis 1,0 beziehungsweise durch Festsetzung von Baugrenzen geregelt Die zuläs
sige Überbaubarkeit der Grundstücke führt zu einer Reduzierung des BFF. Um aber ein Mindestmaß an
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naturhaushalts-wirksamen Flächen zu erlangen, ist auch hier das Erreichen des Mindeststandards von 0 30
erforderlich. Für diese Grundstücke sind zum Erreichen des BFF in der Regel kompensatorische Maßnah
men wie Dach- und Wandbegrünungen erforderlich.

Das Arbeitsamt am Händelplatz (Block Nr. 34) ist Gemeinbedarfsfläche (Sonstige Einrichtungen) hier er
scheint nach Prüfung ein BFF von 0,4 zutreffend.

Das Postgelände an der Bergstraße, dessen Nutzung als Postamt im Jahre 2001 aufgegeben wurde, muss
aufgrund seiner Lage im Allgemeinen Wohngebiet (nach Baunutzungsplan 1958/60) den BFF 0,4 erhalten.

Das Gebiet des „Kreisels" (Block Nr. 77) ist laut B-Plan 89 a als Kerngebiet und Straßenverkehrsfläche
festgesetzt, insofern ist ein BFF von 0,3 richtig. Der Hinweis wird nicht aufgegriffen.

Bei Ausnahmen nach Nummer 7 und besonders nach Nummer 9 (der Musterfestsetzungen) sollte fest
gehalten werden, dass der BFF nach der Maßnahme nicht unter den Ist-BFF (vor der Maßnahme) sinkt.

Abwägung :

Die baurechtlich zulässige Ausnutzung eines Grundstückes kann der BFF nicht einschränken. Daher ist es
ggf. möglich, dass der Ziel-BFF unter dem bisherigen Bestands-BFF liegt. Eine anderweitige Festsetzung
ist nicht möglich, da Baurechte vorrangig sind. Jedoch sind mit der Festlegung der Mindeststandards von
0,6 auf Wohngrundstücken und 0,3 auf Gewerbegrundstücken Maßnahmen durchaus umzusetzen.

Ergebnis/ Beschlussemofehluno:

Die Anregung kann nicht aufgegriffen werden, da die Festsetzungstexte laut Anweisung der Senatsverwal-
v tung für Stadtentwicklung nicht verändert werden dürfen.

Nr. 29 Senatsyerwaltung für Bildung, Jugend und Sport

Anreguno:

Laut StEP „Öffentliche Einrichtungen/Versorgung mit Schulen und Sportflächen (StEP 1) -Darstellungs
karten'' von 1995 ist aufdem Grundstück der Sachsenwaldschule eine Sporthallenerweiterung um zwei
Hallen geplant. Die Festsetzung des BFF für dieses Grundstück darf nicht zu Auflagen führen, die bei einer
Sporthallenerweiterung unverhältnismäßige Kostenerhöhungen zur Folge hätten.

Abwägung:

Die Freiflächen von Schulgrundstücken werden in der Regel intensiv als Pausenflächen und für den Schul
sport genutzt. Die damit verbundenen Anforderungen an die Belagsarten der Freiflächen schränken die
Möglichkeiten zur Schaffung naturhaushalts-wirksamer Flächen erheblich ein. Gleichzeitig sollen aber auch
diese Grundstücke zur Sicherung und Entwicklung des Naturhaushaltes beitragen. Gegenüber Änderungen
im Bestand sind an Neubauten höhere ökologische Anforderungen zu stellen, da diese Anforderungen von
Beginn an in der Konzeption berücksichtigt werden können. Unter Berücksichtigung der Nutzungsbelange
wird für den Fall der Errichtung neuer Schulen ein Biotopflächenfaktor von 0,40 festgesetzt.

Ergebnis: / Beschlussempfehluna

Im Falle eines Neubaues für Sporthallen würde hier ein BFF von 0,4 zum Tragen kommen. Die Größe des
Schulgrundstückes bietet ausreichend Potenziale um diesen Wert zu erfüllen.

Nr. 30 SenatsverwaUung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen

Gegen die geplanten Festsetzungen des Landschaftsplanentwurfes bestehen... dann keine Bedenken
sofern es bei einem BFF von max. 0,3 bleibt.

(Anmerkung : gemeint sind damit, laut telefonischer Nachfrage, Gewerbestandorte auf landeseigenen
Grundstücken)

Abwägung:

Für Grundstücke, die ... gewerblichen Zwecken dienen, im Zusammenhang mit der gewerblichen Nutzung
der Freifläche als Arbeits- oder Lagerfläche sowie Grundstücke, die ausschließlich gewerblichen Zwecken
dienen:
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Diese Grundstucke, deren Freiflächen im Zusammenhang mit einer gewerblichen Nutzung als Arbeits- oder
Lagerfläche genutzt werden, erfordern in der Regel ein hohes Maß an versiegelten Flächen. Gleichzeitig
sollen aber auch diese Grundstücke zur Sicherung und Entwicklung der Funktionsfähigkeit des Naturhaus
haltes beitragen. Als Ergebnis der Abwägung der Ansprüche des Naturhaushaltes und der gewerblichen
Nutzung an die Freiflächen wird der Mindeststandard Biotopflächenfaktor 0,30 festgesetzt. Der Mindest
standard kann ohne erhebliche Einschränkung der gewerblichen Nutzung realisiert werden.

Für Grundstücke, die vorwiegend zu Zwecken der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie zentralen
Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und anderen kerngebietstypischen Nutzungen genutzt wer
den:

Diese Grundstücke sind in der Regel durch einen hohen bis sehr hohen Überbauungsgrad gekennzeichnet
Darüber hinaus bestehen im Freiraum hohe Flächenansprüche für Stellplatznutzungen beziehungsweise
notwendige Erschließungsflächen.

Wenngleich die Stellplatz- und Erschließungsflächen in gewissem Umfang über Potenziale zur Berücksich
tigung der Wirksamkeit für den Naturhaushalt verfügen, sind die Möglichkeiten zur Schaffung naturhaus-
halts-wirksamer Flächen begrenzt. Gleichzeitig sollen aber auch diese Grundstücke zur Sicherung und
Entwicklung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes beitragen. Als Ergebnis der Abwägung der An
sprüche des Naturhaushaltes und der Nutzungsanforderungen an das Grundstück wird der Mindeststan
dard Biotopflächenfaktor 0,30 festgesetzt. Die sehr hohe Überbauung der Grundstücke mit derartigen Nut
zungen macht häufig die Durchführung kompensatorischer Maßnahmen erforderlich. Im Übrigen gelten die
Regelungen für jeden Eigentümer, also auch für das Land Berlin.

Ergebnis / Beschlussempfehlung:

Die Anregung kann und braucht, im Sinne des Einwenders auch nicht berücksichtigt werden.

Nr..36 Stadtplanungsamt

Der Überschrift „Bebauungspläne im Verfahren" auf S. 23 des Begründungstextes ist der Bebauungsplan
XII-203 Mathauspassagen" hinzuzufügen.

Abwägung:

Nicht erforderlich.

Ergebnis / Beschlussempfehluna:

Der Hinweis wird aufgegriffen.

Nr38 Umweltamt

Die textlichen Festsetzungen in der Nummer 2 Abs. 2 sind um folgenden Satz zu ergänzen:

freigestellt sind ebenfalls Vorhaben, bei denen eine Entsiegelung zu einer Grundwassergefährdung durch
die Freisetzung von Bodenschadstoffen führen würde."
(Begründung siehe unten.)

In der Begründung zum Landschaftsplan ist ein neuer Punkt 111.2.3. - Boden einzufügen (die folgende
Nummerierung verschiebt sich entsprechend).

"Im Geltungsbereich des L-Planes liegen Grundstücke, bei denen es auf Grund der gewerblichen Vornut
zung möglicherweise zu Bodenverunreinigungen gekommen ist. Das Umweltamt des Bezirkes führt derarti
ge Informationen in einem Bodenbelastungskataster zusammen. Durch Entsiegelungsmaßnahmen kann bei
bestimmten Bodenverunreinigungen eine Gefahr für das Grundwasser entstehen, da die Schadstoffe dann
aus dem Boden mobilisiert werden und zu einer Gefahr für das Grundwasser werden. Bei großflächigen
Entsiegelungsmaßnahmen (größer als 100 m*) ist daher durch den Grundstückseigentümer zunächst eine
Anfrage beim Umweltamt zu stellen, ob für das betreffende Grundstück der Verdacht auf eine schädliche
Bodenveränderung oder Altlast im Sinne von § 9 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz vorliegt. Sollte ein sol
cher Verdacht entstehen, ist zunächst eine Bodenuntersuchung in Absprache mit dem Umweltamt erforder
lich."

Begründung:

Spätestens seit dem Inkrafttreten des Bundesbodenschutzgesetzes besteht die rechtliche Verpflichtung, die
Funktion des Bodens zu sichern bzw. wiederherzustellen, schädliche Bodenveränderungen abzuwehren
und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen aufden Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden
sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen soweit als möglich vermieden werden.
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Im Geltungsbereich des Landschaftsplanes befinden sich dem Umweltamt bekannte Flächen mit einem

Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen/Altlasten. Aufdiesen Flächen ist mit Bodenverunreinigungen

aufgrund ihrer Nutzungshistorie und gewerblich-industrieller Nutzung zu rechnen. Eine Entsiegelung kann

problematisch sein, da es möglicherweise zu einer Grundwasserbelastung kommt. Dieser Zielkonflikt ist im

Einzelfall zu bewältigen.

In der beiliegenden Tabelle (hier nicht beiliegend) sind die dem Umweltamt bekannten Flächen mit Verdacht

aufschädliche Bodenveränderungen/Altlasten zusammengestellt. Die Auflistung ist aus Datenschutzgrün

den nur für den Dienstgebrauch bestimmt. Sie darf im Rahmen des Planverfahrens nicht öffentlich werden.

Da für das Gebiet keine flächendeckende historische Recherche vorliegt, können unter Umständen weitere

Flächen unter den Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen /Altlasten fallen. Daher ist eine Abfrage

beim Umweltamt nach dem aktuellen Erkenntnisstand unverzichtbar.

Abwägung:

Die vorgeschlagene zusätzliche Festsetzung ist plausibel und erforderlich und wird darüber hinaus durch

den nachfolgend genannten Hinweis ergänzt, der den Festsetzungen „angehängt" ist:

„Für gewerblich genutzte Grundstücke mit gewerblicher Nutzung der Freiflächen kann die Anlage der

Erschließungs- und Lagerflächen als versiegelte Fläche ohne Versickerungsfähigkeit aus Gründen des Bo

den- und Grundwasserschutzes erforderlich sein."

Dieser Hinweis fehlte aus redaktionellen Gründen bei dem zur Trägerbeteiligung vorliegenden Festsetzun

gen des Planentwurfs.

Ergebnis / Beschlussempfehlunq:

Die Anregung wird insofern aufgegriffen, dass die Begründung zum L-Plan um den o.g. empfohlenen Text

baustein erweitert wird, eine zusätzliche Textliche Festsetzung mit der Nr. 9.2 und in einer entsprechenden

Begründung erläutert sowie ein Hinweis als Anhang zu den Festsetzungen aufgenommen wird, der den be

nannten Sachverhalt berücksichtigt.

Die Empfehlung einer zusätzlichen textlichen Festsetzung wird aufgenommen.

Zusammenfassung,

JAbwägungsergebnis der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TOB):

Den vorliegenden Stellungnahmen ist eine grundsätzliche Zustimmung zum Landschaftsplanentwurf zu

entnehmen.

Die im Einzelnen vorgetragenen Hinweise, Empfehlungen und Anregungen werden, soweit zutreffend, in

die Planung einfließen.

Aufgrund des v.g. sowie aufgrund aktualisierter Bearbeitungsvorgaben, -empfehlungen für die Aufstellung

von L-Plänen (z.B. digitale Planbearbeitung mit „Yade L-Plan") wird der Entwurf zum XII-L-6 für das weitere

Verfahren - Erstellung des Planentwurfes zur öffentlichen Auslegung - in Bezug auf Formales und inhaltli

che Details überarbeitet.

Eine Notwendigkeit zur Änderung von wesentlichen Inhalten des Planes ist nicht gegeben.
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i. Geltungsbereich des Landschaftsplar.es

Der Geltungsbereich des Landschaftsplanes XII-L-6 wird wie folgt begrenzt:

Die nördliche Grenze des Geltungsbereiches folgt der nördlichen Bezirksgrenze von der

Paulsenstraße nach Osten über die Kreuznacher, Born-, Schloß-, Rhein-, Peschke-, Hol

steinische, Frege- und Saarstraße bis zur Friedenauer Brücke.

Die östliche Begrenzung beginnt an der Friedenauer Brücke und verläuft entlang der Be

zirksgrenze über die Knaustraße sowie Thorwaldsenstraße, im weiteren Verlauf über Göt

tinger Straße, Kniephofstraße, Bismarckstraße, Bergstraße, Filandastraße, Neue Filanda-

straße und mit einem westlichen Versatz entlang der Albrechtstraße, und knickt dann nach

Süden in die Breite Straße.

Die südliche Begrenzung folgt, von Osten nach Westen, über die Birkbuschstraße und

knickt dann ab nach Südwesten in die Schützen- und, in der Fortsetzung, Gelieustraße

zum Händelplatz.

Die westliche Begrenzung verläuft von Süden nach Norden vom Wolfensteindamm, die

Wannseebahn und Kolonie Fronhofer Straße querend entlang der Straße Am Bäkequell,

Schloßstraße nach Westen, Braillestraße nach Norden, Wulffstraße nach osten, Grenz-

berstraße nach Südosten und wiederum der Schloßstraße nach Nordosten bis zum Her-

man-Ehlers-Platz. Hier knickt sie nach Westen in die Grunewaldstraße, und dann nach

Norden in die Lepsiusstraße weiter über die Flemmingstraße, die Gritznerstraße in die

Forststraße über die Paulsenstraße nach Norden, über die Schildhornstraße nach Osten

und dann wieder über die Gritznerstraße nach Norden und trifft dann wieder auf den Aus

gangspunkt Ecke Kreuznacherstraße.

Sämtliche Straßen entlang der Geltungsbereichsgrenze gehören mit ihrem Straßenland

zur Fläche des Geltungsbereichs. Ausgenommen hiervon sind gegebenenfalls Straßen

entlang der Bezirksgrenzen. Die Innenkante der Grenzlinie bildet die Geltungsbereichs
grenze.
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ii. Textliche Festsetzungen

Nummer 1 Verordnungszweck

Zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden Mindest

anforderungen hinsichtlich der naturhaushalts-wirksamen Gestaltung der Baugrundstücke als

"Biotopflächenfaktor" im Sinne der Nummer 3 und 4 festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt in der

Planzeichnung durch Angabe des Biotopflächenfaktors für einen jeweils räumlich abgegrenzten

Teilbereich als Dezimalzahl sowie durch ergänzende textliche Festsetzungen.

Nummer 2 Biotopflächenfaktor

(1) Bei Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs, die die Errichtung oderÄnderung bauli
cher Anlagen zum Inhalt haben, darf der sich aus den Nummern 3 und 4 ergebende Biotop

flächenfaktor den festgesetzten Biotopflächenfaktor nicht unterschreiten, soweit nicht die Voraus

setzungen der Festsetzungen Nummer 6 oder Nummer 7 vorliegen. Im Falle derÄnderung bau
licher Anlagen gilt dies nur, wenn mit der Änderung zusätzliche Aufenthaltsräume geschaffen wer
den oder sich der im Sinne von Nummer 5 zu bestimmende Überbauungsgrad des Grundstücks
erhöht. Die zum Erreichen des Biotopflächenfaktors erforderlichen Maßnahmen sind vorrangig auf

der Grundfläche durchzuführen. Dabei sollen vorhandene Vegetationsflächen berücksichtigt wer

den.

(2) Im Falle der Nutzungsänderung ohne Änderung der baulichen Anlagen besteht keine Pflicht

zur Umsetzung des festgesetzten Biotopflächenfaktors. Vorhaben, im Sinne des § 29 des Bau

gesetzbuchs, die aus Gründen des Umweltschutzes durchgeführt oder durchgeführt werden müs

sen, sind von der Einhaltung des Biotopflächenfaktors freigestellt.

Nummer 3 Berechnungsmethode

Der Biotopflächenfaktor eines Grundstücks ist die Verhältniszahl, die sich aus dem Verhältnis der

nach den folgenden Sätzen rechnerisch zu ermittelnden naturhaushalts-wirksamen Fläche zur

Grundstücksfläche ergibt. Dabei wird einzelnen Flächentypen gemäß Nummer 4 ein spezifischer

Anrechnungsfaktor entsprechend ihrer Wirkung auf den Naturhaushalt zugewiesen. Die auf dem

Grundstück vorzufindenden Flächentypen gemäß Nummer 4 sind nach ihrer Größe in Quadrat

metern gesondert zu erfassen und mit dem zugehörigen Anrechnungsfaktor zu multiplizieren. Die

sich danach fürjeden Flächentyp gesondert ergebenden Werte sind zu addieren. Die Summe ist in

Verhältnis zu der Größe des Grundstücks zu setzen. Der Biotopflächenfaktor ergibt sich somit

nach der Formel

(... m Flächentyp a • Anrechnungsfaktor x) + (... m* Flächentyp b ' Anrechnungsfaktor y) +...

... m' Grundstücksfläche

Die Werte des Biotopflächenfaktors sind auf zwei Stellen hinter dem Komma mathematisch auf-

beziehungsweise abzurunden.

Nummer 4 Flächentypen

Bei der Ermittlung des Biotopflächenfaktors nach Nummer 3 sind für die einzelnen Flächentypen

folgende Anrechnungsfaktoren zu verwenden:

(1) Vegetationsflächen mitAnschluss an anstehenden Boden (Verfügbarkeit als Standort für Ve

getationsentwicklung und als Lebensraum für Tiere ohne Beurteilung der Qualität der Vegetation)

haben den Anrechnungsfaktor 1,0.
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(2) Halboffene Flächen, das heißt, Flächen mit luft- und wasserdurchlässigen Belägen, die neben
Versickerung auch Pflanzenbewuchs zulassen, wie zum Beispiel Rasenschotter, Holzpflaster mit
hohem Fugenanteil, Pflaster mit Rasenfugen, Rasengittersteine und Rasenklinker (auf Flächen mit
geringer Nutzungsintensität - zum Beispiel Feuerwehrzufahrt) haben den Anrechnungsfaktor 0,5.

(3) Teilversiegelte Flächen, das heißt, Flächen mit luft- und wasserdurchlässigen Belägen, die in

gewissem Umfang Versickerung, aber in der Regel keinen Pflanzenbewuchs zulassen, wie zum
Beispiel Klinker, Großsteinpflaster, Kleinsteinpflaster, Mosaikpflaster, Holzpflaster, Betonverbund
steine oder Platten (mit Fuge auf Sand-/Schotterunterbau), Sandflächen, Schotter, wassergebun
dene Decke, offener, stark verdichteter Boden, durchlässige Kunststoffbeläge, Rasengittersteine

oder Rasenklinker aufintensiv genutzten Flächen (zum Beispiel Stellplätze, Zufahrten) sowie

halboffene Flächen im Sinne von Absatz 2 auf Tiefgaragen, Kellergeschossen oder Dachflächen

haben den Anrechnungsfaktor 0,3.

(4) Begrünte Dachflächen und sonstige Vegetationsflächen ohne Anschluss an anstehenden Bo

den sind wie folgt zu unterscheiden:

a) Dachflächen von oberirdischen Gebäuden oder Gebäudeteilen mit extensiver Begrünung,

nicht aber von Hochhäusern im Sinne der Bauordnung Berlin, haben den Anrechnungs
faktor 0,7. Intensiv genutzte Dachbegrünung wird nach Maßgabe der Buchstaben b) und c)

f5" angerechnet.

b) Sonstige Vegetationsflächen ohne Anschluss an anstehenden Boden, insbesondere auf

Kellerdecken / Tiefgaragen mit einem Bodenauftrag von weniger als 80 Zentimeter sowie

Hochbeete, haben den Anrechnungsfaktor 0,5.

c) Flächen im Sinne von b) mit einem Bodenauftrag von 80 Zentimeter und mehr haben den

Anrechnungsfaktor 0,7.

(5) Bei nicht begrünten Dächern wird die Projektionsfläche mit einem Faktor von 0,2 angerechnet,

sowejt das auf diesen Flächen anfallende Regenwasser auf den Grundstücksfreiflächen flächen-

haft über Vegetation versickert wird. Die Anrechnung ist ausgeschlossen, wenn die Versicke-

rungsfläche nach ihrer Größe den überwiegenden Teil der Grundstücksfreifläche beansprucht und

hierdurch die Nutzung der Grundstücksfreifläche für die Bewohner des Grundstücks wesentlich

beeinträchtigt wird. Die Versickerungsmulden müssen frei von Bodenverunreinigungen sein.

(6) Flächen begrünter fensterloser Außenwände, insbesondere Brandwände, und begrünter Mau

ern (Vertikalbegrünung) sind bis zu einer Höhe von zehn Metern mit einem Faktor von 0,5 anzu-

0ms rechnen. Dies entspricht in etwa der Fläche, die innerhalb von zehn Jahren von Selbstklimmem

^ berankt wird. Bei der Begrünung mit einem Rankgerüst wird die Fläche angerechnet, die das
Rankgerüst abdeckt, jedoch maximal bis zu zehn Metern Höhe. Die Anrechnung erfolgt für das

Grundstück mit der Bebauung, dessen Flächen begrünt werden:

(7) Versiegelte Flächen, das heißt, Flächen ohne Pflanzenbewuchs mit luft- und/oder wasserun

durchlässigen Belägen, zum Beispiel Beton, Asphalt, Terrazzo, Keramik, Platten/ Pflasterung (mit

gebundenem Unterbau oder mit Fugenverguss), wasserundurchlässige Kunststoffbeläge sowie

teilversiegelte Flächen im Sinne von Absatz 3 auf Tiefgaragen, Kellergeschossen oder Dach

flächen sind nicht anzurechnen.

(8) Flächentypen, die hier nicht genannt sind, können auf den Biotopflächenfaktor angerechnet

werden, soweit sie sich auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes positiv auswirken. DerAn
rechnungsfaktor ist in diesen Fällen entsprechend den Absätzen 1 bis 7 zugrundeliegenden Be

wertungskriterien zu ermitteln.

Naturschutz- und Grünflächenamt Stegliz-Zehlendorf von Berlin
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Nummer 5 Überbsuungsgrad

Der Überbauungsgrad -ÜBG- eines Grundstücks ergibt sich aus dem Verhältnis der überbauten

Grundstücksfläche zur Grundstücksfläche insgesamt. Die Anlagen nach §19 Absatz 4 der Bau

nutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990, das heißt, Garagen

und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des §14 der Baunutzungsverordnung

sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberiläche, durch die das Baugrundstück lediglich

unterbaut wird, sind bei der Ermittlung des Oberbauungsgrades nicht anzurechnen. Der Überbau

ungsgrad ist auf zwei Stellen hinter dem Komma mathematisch auf- beziehungsweise abzurunden.

Nummer 6 Minderung bei Bauvorhaben nach § 29 des Baugesetzbuchs

(1) Bei Vorhaben im Sinne von Nummer 2 vermindert sich der einzuhaltende Biotopflächenfaktor

abweichend von dem in der Planzeichnung festgesetzten Biotopflächenfaktor,

auf 0,30, soweit

a) die Grundstücksfreifläche eines Grundstücks, das dem Wohnen und gewerblichen Zwe

cken dient, im Zusammenhang mit der gewerblichen Nutzung als Arbeits- oder Lagerfläche

oder

00^ b) das Grundstück ausschließlich zu gewerblichen Zwecken oder

c) das Grundstück vorwiegend zu Zwecken der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie

zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung oder anderer kemgebietstypischer

Nutzungen oder

d) das Grundstück für Einrichtungen der technischen Infrastruktur (Standorte fürAnlagen der

Ver- und Entsorgung, Bau- und Betriebshöfe, Standorte der Post mit Auslieferungsverkehr

beziehungsweise solche Standorte, die einen Fahrzeugpark vorhalten)

genutzt werden soll.

(2) Bei Neuerrichtung von Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuchs verringert sich der

einzuhaltende Biotopflächenfaktor auf 0,40, soweit das Grundstück für allgemeinbildende Schulen,

Berufsschulen oder Schulzentren genutzt werden soll.

(3) Weitergehende Regelungen nach Festsetzung Nummer 7 bleiben unberührt.

Nummer 7 Minderung beiÄnderung bestehender Anlagen

j^ (1) Im Falle derÄnderung bestehender baulicher Anlagen ist eine Unterschreitung der in der Plan

zeichnung getroffenen Festsetzungen bis zu dem sich aus den Absätzen 2 bis 4 ergebenden Bio

topflächenfaktor zulässig. Bestimmungsfaktor hiertür ist neben derArt der Nutzung des Grund

stücks derzum Zeitpunkt der Genehmigung vorhandene Überbauungsgrad im Sinne von Festset

zung Nummer 5.

(2) Bei Vorhaben im Sinne von Absatz 1 vermindert sich der einzuhaltende Biotopflächenfaktor,

soweit

a) das Grundstück ausschließlich für Wohnungen (auch in Wohnheimen), oder

b) die Grundstücksfreifläche eines Grundstücks, das dem Wohnen und gewerblichen Zwe

cken dient, nicht im Zusammenhang mit der gewerblichen Nutzung als Arbeits- oder La

gerfläche oder

c) das Grundstück ausschließlich oder überwiegend für öffentliche Einrichtungen, die kultu

rellen oder sozialen Zwecken dienen (zum Beispiel Bibliotheken, Freizeitheime, nicht

kirchliche Versammlungsstätten, Behinderteneinrichtungen, Hallenbäder, Hallensportanla

gen)

genutzt wird, bei einem

Naturschutz- und Grünflächenamt Stegliz-Zehlendorf von Berlin
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Überbauungsgrad von 0,38 bis 0,49 auf 0,45 (BFF),

Überbauungsgrad ab 0,50 auf 0,30 (BFF).

(3) Bei Vorhaben im Sinne von Absatz 1 vermindert sich der einzuhaltende Biotopflächen

faktor in diesem Fall unabhängig vom Überbauungsgrad auf 0,30, soweit das Grundstück
für allgemeinbildende Schulen, Berufsschulen oder Schulzentren, genutzt wird.

(4) Bei Vorhaben im Sinne von Absatz 1 vermindert sich der einzuhaltende Biotopflächen

faktor, soweit das Grundstück für Kindertagesstätten genutzt wird, bei einem

Überbauungsgrad von 0,30 bis 0,49 auf 0,45 (BFF),

Überbauungsgrad ab 0,50 auf 0,30 (BFF).

Dies gilt auch, wenn das Grundstück zugleich auch anderen Nutzungen dient, soweit die Frei

flächen des Grundstücks überwiegend durch die Kindertagesstätte genutzt werden.

Nummer 8 Minderung bei Baudenkmälern

Bei Grundstücken mit Baudenkmälern kann der festgesetzte Biotopflächenfaktor unterschritten

werden, soweit dies aus Gründen des Denkmalschutzes erforderlich ist.

Nummer 9 Sonstige Ausnahmen

(1) Eine Unterschreitung des festgesetzten Biotopflächenfaktors ist zulässig, soweit die Ausnut

zung des bestehenden Baurechts dies im Einzelfall ausnahmsweise erfordert oder seine Einhal

tung nur mit unangemessen hohem Aufwand zu erreichen ist.

(2) Eine Unterschreitung des festgesetzten Biotopflächenfaktors ist ebenfalls zulässig, wenn die

Entsiegelung im Einzelfall zu einer Grundwassergefährdung durch die Freisetzung von Boden

schadstoffen würde.

Nummer 10 Befestigung von Wegen und Plätzen

Flächen, die nach ihrer Lage und Zweckbestimmung ausschließlich dem Abstellen von Personen

kraftfahrzeugen oder dem Aufenthalt von Personen dienen, sind mitluft- und wasserdurchlässigen

Materialien anzulegen und durch Vegetationsflächen zu gliedern, soweit dem nicht andere recht
liche Regelungen entgegenstehen.

Nummer 11 Sonstige Rechtsvorschriften

Diese Verordnung lässt nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Pflichten unberührt.

Nummer 12 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Landschaftsplans umfaßt alle Grundstücke innerhalb der in der Plankärte

abgegrenzten Fläche. Der Landschaftsplan enthält keine Festsetzungen für Grundstücke öffentli

cher Grünflächen oder Sportanlagen, die ganz oder überwiegend für Nutzungen im Freien ausge

legt sind sowie für Grundstücke, die ausschließlich oder überwiegend durch Einrichtungen der Si

cherheit und Ordnung (z.B. Feuerwehr) oder Kirchen und kirchliche Gemeindeeinrichtungen ge
nutzt werden.

Hinweis:

Für gewerblich genutzte Grundstücke mit gewerblicher Nutzung der Freiflächen kann die Anlage

der Erschließungs- und Lagerflächen als versiegelte Fläche ohne Versickerungsfähigkeit aus

Gründen des Boden- und Grundwasserschutzes erforderlich sein.

Naturschutz- und Grünflächenamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin
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III. Planverfahren

III.1 Planerfordernis

Das Bundesnaturschutzgesetz als Rahmengesetz und das Berliner Naturschutzgesetz
(NatSchGBIn) als verbindliches Landesgesetz stellen die gesetzlichen Grundlagen für die
Aufstellung eines Landschaftsplanes dar.

Entsprechend den allgemeinen Zielen des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 1) sind Natur
und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen
auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten
Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzu
stellen, dass

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,

die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter

die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume so-
wie

o die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land
schaft

auf Dauer gesichert sind.

§ 2 des Bundesnaturschutzgesetzes benennt u.a. die Grundsätze des Naturschutzes und
der Landschaftspflege, nach denen die allgemeinen Ziele zu verwirklichen sind:

„Der Naturhaushalt ist in seinen räumlich abgrenzbaren Teilen so zu sichern, dass die den
Standort biologischen Funktionen, Stoff- und Energieflüsse sowie landschaftliche Struktu
ren erhalten, entwickelt oder wiederhergestellt werden.

Schädliche Umwelteinwirkungen sind auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege gering zu halten;

.... Auf den Schutz und die Verbesserung des Klimas, ist auch durch Maßnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege hinzuwirken "

Nach § 8 (1) des NatSchGBIn sind Landschaftspläne insbesondere für Bereiche aufzu
stellen, die u.a.

- nachhaltigen Landschaftsveränderungen ausgesetzt sind.

Das Planungsgebiet, insbesondere dessen größeren Anteile nördlich der Achse Grune
waldstraße/ Albrechtstraße sind der südwestliche Teil der hier über die Ringbahn hinaus
gehenden Innenstadt. Trotz der bereits peripheren Lage des Bezirks außerhalb des S-
Bahn-Innennngs, sind die baulich verdichteten Teile des Ortsteiles Steglitz aufgrund ver
gleichbarer städtebaulicher Strukturen, der Innenstadt zuzuordnen. Diese Charakterisie
rung wird gestutzt durch die gesamtstädtischen Einzelhandelsfunktionen entlang der
Schloßstraße.

Einwohnerdichte:

Das Plangebiet ist dicht besiedelt. Die Einwohnerdichten der Blöcke liegen laut Umwelt
atlas zu jeweils ca. einem Viertel in den Kategorien zwischen 71-250,151- 250 251-350
und 351-450 Einwohnern/ ha, wobei die Dichteverteilungen von Norden nach Süden ab
nehmen.

Naturschutz- und Grünflächenamt Stegliz-Zehlendorf von Berlin
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Ohne sich hier für das Plangebiet auf einen statistisch exakten Durchschnittswert fest
legen zu müssen, lässt sich an den genannten Zahlen eine sehr hohe Einwohnerdichte
ablesen. Dies lässt sich dadurch untermauern, dass laut Umweltatlas die Einwohnerdichte
der Innenstadt mit 127 Einwohnern/ ha als überdurchschnittlich hoch einzuschätzen ist
(Nur die Pariser Innenstadt ist mit 199 Einwohnern auf gleicher Fläche dichter bewohnt).

Hohe Siedlungsdichte verursacht starke Umweltbelastungen, z.B. Lärmbelastungen durch
den Straßenverkehr oder Luftbelastungen durch Heizungsanlagen. Als Ausgleich für die
Bewohner sind nur wenige und meist kleine öffentliche und private Grünanlagen vorhan
den, die aufgrund ihrer starken Frequentierung meist überlastet und somit in Ihrer ReDro-
duktions- und Kompensationsleistung reduziert sind.

;BÄS ^m^ahr 2010 wird mit einem weiteren Anstieg der Bevölkerung in Berlin um bis zu
300 000 Einwohner gerechnet. Der benötigte Wohnraum soll zu 90% durch Verdichtunq
der vorhandenen Baustruktur, wie Aufstockung vorhandener Gebäude Dachgeschoss
ausbau, Baulückenschließung, Verdichtung von Gebieten der offenen Bauweise Ergän
zung von Nachkriegsbauten etc., geschaffen werden. '

Niedrige Einwohnerdichtewerte ergeben sich nicht nur durch einen hohen Grün- und Frei-
flachenanteil und geringen Bebauungsgrad, sondern können auch auf einen hohen Anteil
gewerblicher Nutzung, von Handels- und Dienstleistungsbetrieben oder Gemeinbedarfs
einrichtungen etc. beruhen, da auch deren Grundstücksfläche in die Berechnung der Ein
wohnerdichte einfließt".1 (z.B.: nördl. Schildhom- und Schloßstraße).

Baustrukturen:

Das Plangebiet ist überwiegend geprägt durch geschlossene Blockbebauungen mit qrün-
derzeitlichem Schwerpunkt. '

Standorte des Einzelhandels, Handwerks und anderen gewerblichen Nutzungsformen be
finden sich in Verbindung mit Gemeinbedarfs-, Verwaltungs- und konfessionellen Ein
richtungen innerhalb der überwiegend geschlossenen Wohnblöcke. Diese Nutzungsvielfalt
und -Überlagerung hat eine Belastung des Naturhaushaltes, eine biotische Verarmung und
eine Beeinträchtigung der Freiraumqualitäten des Wohnumfeldes bewirkt.

Die starke ökologische Belastung, die aus vielfältigen Nutzungsansprüchen auf engem
Raum resultiert, wird durch den entwicklungsbedingten Druck zur Intensivierunq der Flä
chennutzung sowohl im Bereich des Wohnens als auch auf den Standorten von Gewerbe
und Infrastruktur noch verschärft. Gleichzeitig werden durch die Reduzierung der zur Ver
fügung stehenden Flächenpotenziale den flächigen Maßnahmen zur Sicherung und Ent
wicklung des Naturhaushaltes immer engere Grenzen gesetzt.

Die Nähe zur Schloßstraße mit ihren Einzelhandelsfunktionen lässt Nutzungsverdich-
^nQeu ..ünd -veränderun9en, eine Umstrukturierung der Bevölkerung mit Zunahme von
Geschäfts- und Ein- und Zweipersonenhaushalten bei gleichzeitigem Rückgang der Haus
halte mit Familien und Kindern erwarten.

Die städtebaulichen Vorgaben zur baulichen Verdichtung innerhalb der Stadt mit dem
Ziel, die Peripherie vor Zersiedlung zu bewahren, bewirkt zwangsläufig eine zusätzliche
Belastung des Naturhaushaltes in der Stadt. Auch dadurch, dass letzte freie Flächen in
Anspruch genommen werden. Die Bebauungen kriegsbedingter Lücken als auch die ins
besondere notwendige Reparatur der durch den Bau der Stadtautobahn (Westtangente)
aufgerissenen Block- und Quartiersstrukturen mit ihren gestalt- und wohnwertverbessern-

' Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie: Umweltatlas Berlin, Kapitel 06 06 - Einwohner-
dichte -
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den Auswirkungen, bewirken dennoch, infolge der Bebauungen, eine weitere Belastung
des Naturhaushaltes.

Städtebauliche Verdichtung im Umfeld der Schloßstraße findet statt und ist zu erwarten
aufgrund eines Zuzugsdrucks in die Stadtteile mit attraktiven Wohnquartieren, hier auf
grund der hohen Infrastruktur- und Urbanitätsqualitäten, aber auch aufgrund periodisch
wiederkehrender Wohnungsknappheit mit der Folge einer weitergehenden baulichen Aus
nutzung der Grundstücke durch Dachausbau, Baulückenschließung. Städtebaulich ge
wünscht oder zu erwarten ist Verdichtung für Handel, Gewerbe und Dienstleistungen ent
lang der Stadtautobahn mit Schwerpunkt um den U-/ S- Bahnhof Steglitz für Büronutzun
gen und Dienstleistungen und entlang der Schloßstraße für Einzelhandel.

Das Ziel zum Abbau infrastruktureller Defizite ist durch die Bauleitplanung, Gesetze, Ver
ordnungen, Investitionsplanungen und vergleichbare Instrumentarien bis auf die Ebene
unmittelbarer Maßnahmen geregelt.

Die Problemlagen des Naturhaushaltes sind für Berlin u.a. im Umweltatlas dargelegt, de
ren Abbau z.T. im Berliner Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogram'm
programmatisch vorgegeben.

Rechtsverbindliche Regelungen und unmittelbare Maßnahmen zur Stützung und
Entwicklung des Naturhaushaltes sind für die belasteten Quartiere des Bezirks
Steglitz-Zehlendorf nicht gegeben.

Da weitere Flächen für die Neuanlage öffentlicher Grünanlagen nicht in dem erforderlichen
Umfang zur Verfügung stehen, um ökologisch entlastend wirken zu können, kann die ö-
kologische Situation im Planungsgebiet nur durch die Erhöhung des Anteils an natur-
haushaitswirksamen Flächen innerhalb der bebauten Bereiche erreicht werden.

Die Aufstellung eines Landschaftsplanes für die gesamten im Zusammenhang be
bauten Bereiche des Planungsgebietes zielt darauf ab, dass durch die Summierung
von Einzelmaßnahmen innerhalb des Gebietes ein spürbarer Belastungsabbau er
reicht werden kann.

111.2 Bestand und Bewertung

111.2.1 Naturräumliche Gliederung

Das Landschaftsplangebiet liegt auf der Teltowhochfläche, deren Bild ursprünglich durch
Kiefernwälder, Landwirtschaft und Pfuhle gekennzeichnet war. So zeigen alte Karten auf
dem heutigen Steglitz-Zehlendorfer Gebiet eine Vielzahl von untereinander unabhängigen
kleinen Pfuhlen. Erhalten sind nur noch wenige Pfuhle, da viele im Laufe der Jahre zuge-'
schüttet und überbaut wurden. Als Relikte sind die Südender Pfuhle erhalten geblieben
deren Größe aber bei weitem nicht mehr der ursprünglichen Ausdehnung entspricht.

Am Fichtenberg - im ehemaligen Schloßparkteich - lag die Quelle der Bake, die ein klei
nes Tal ausgebildet hat. Zwei kleine Nebengräben speisten einst die Bake. Sie sind heute
verschwunden und nur noch im Bereich des Stadtparks nach Starkregen als wasserge
füllte Senke zu erleben. Der Bäketalraum ist weitgehend durch die beidseitig „herandrän
gende" Bebauung überformt, Moorflächen und Feuchtwiesen sind durch Grundwasserab
senkungen trockengelegt und durch Aufschüttungen verändert worden.

Zwei natürliche Erhebungen zeichnen sich noch heute ca. 30 und 15 m hoch gegenüber
dem ansonsten flachen Umland ab: der Fichtenberg und die Rauhen Berge (Bergfried
hof).

Naturschutz- und Grünflächenamt Stegliz-Zehlendorf von Berlin
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Vom dörflichen Siedlungskern ist nur noch der alte Dorffriedhof und das ehemalige Guts

haus erhalten, die optisch jedoch nicht mehr die Lage des ehemaligen Dorfes vermitteln.

Alte Landstraßen sind in ihrem Verlauf noch überwiegend erhalten, sind jedoch gestalte

risch völlig verändert worden, so dass man sie heute nicht mehr als ehemalige Dorf

verbindungsstraßen erkennen kann.1

Hl.2.2 Bebauungsstrukturen und naturhaushalts-wirksame Flächen

Die Ausstattung mit Freiflächen innerhalb der bebauten Bereiche und damit der Anteil der

naturhaushalts-wirksamen Flächen ist in Abhängigkeit von der jeweiligen Bebauungs- und

Nutzungsstruktur sehr unterschiedlich. Dies gilt auch kleinräumig bezogen auf Einzel
grundstücke.

Der Geltungsbereich des L-Planes weist folgende Bebauungs- und Nutzungsstrukturen
auf:

3 Blockbebauung der Gründerzeit, die noch zum großen Teil mit Seitenflügel und

Hinterhäusern ausgestattet sind beidseitig der Ahornstraße und östlich der

Schloßstraße,

O Blockbebauung der Gründerzeit mit überwiegend Wohnnutzung mit geringem An

teil von Seiten und Hintergebäuden, gemischt mit Neubauten der 50er-80er

(„Nachkriegszeit") sowie der 90er Jahre direkt östlich der Schloßstraße, südlich der

Zimmermannstraße/ nördlich der Flemmingstraße sowie zwischen Berg- und Süd

endstraße

O sowie die Blöcke der Bebauung mit überwiegender Nutzung durch Handel und

Dienstleistung auf der westlichen Seite der Schloßstraße, mit Schwerpunkt nördlich

der Schildhomstraße (hier: Kaufhäuser, Forum Steglitz u.a.).

O 2 Blöcke zwischen Albrecht- und Südendstraße gehören zur Blockbebauung der

Gründerzeit mit überwiegend Wohnnutzung mit geringem Anteil von Seiten und

Hintergebäuden.

3 Blockrandbebauung der 20er und 30er Jahre östlich der Bahn/ nördlich der Berg

straße sowie zwei Blöcke nördlich der Treitschkestraße.

Die jeweiligen Freiraumstrukturen stellen sich wie folgt dar:

• Die geschlossene Blockbebauung der Gründerzeit mit überwiegend Wohn

nutzung ausgestattet zum großen Teil mit Seitenflügel und Hinterhäusern ist in

der Regel gekennzeichnet durch verwinkelten Blockinnenraum, enge, stark versie

gelte Hinterhöfe, Gestaltung z.T. mit kleinen Schmuckbeeten und/ oder einem ver

einzelten Baum.

o Die geschlossene Blockbebauung mit überwiegend Wohnnutzung mit geringem

Anteil von Seiten- und Hintergebäuden ist bei überwiegendem Altbaubestand,

bzw. im nicht sanierten Fall, gekennzeichnet durch Blockinnenräume, die durch Zäu

ne, Mauer und Schuppen gegliedert und aufgeteilt sind. Häufig Vorgärten. Die Hof-

1A6S / K. Neumann: Bereichsentwicklungsplanung Steglitz 1 (Arbeitsbericht)
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flächen sind entweder gärtnerisch angelegt oder gewerblich genutzt und entspre

chend versiegelt.

• Bei höherem Neubauanteil, bzw. im sanierten Fall, sind die Blöcke in der Regel ge

kennzeichnet, im negativen Fall, durch Lagerflächen oder Stellplätze mit geringem

Grünanteil oder im positiven Fall, durch großzügig gestaltete Blockinnenhöfe mit

Wegen, Spielplätzen, Zierrasen und Aufenthaltsraum für die Bewohner.

• Die Freiraumstruktur der Blockrandbebauung der 20er und 30er Jahre ist gekenn

zeichnet durch zusammenhängenden Blockinnenraum oder unterteilte Blockfläche

mit langgestreckten Freiflächen; Gestaltung durch Zierrasen mit locker verteilten

Räumen und Hecken entlang von Häusern, Spielbereichen und Mülleimerstellplät

zen.

111.2.3 Boden und Versiegelung

Im Geltungsbereich des L-Planes liegt durch die intensive Flächennutzung ein hoher Ver

siegelungsgrad vor. Der Versiegelungsgrad von Blöcken der verdichteten Blockbebauung

liegt im Bereich nördlich der Achse Grunewald-/ Albrechtstraße überwiegend sehr hoch

bei 70-80 %, in den Blöcken entlang der Schildhornstraße extrem hoch bei 90-100%. Glei

ches gilt für die Blöcke beidseitig der drei parallelen Hauptverkehrsachsen (Bahn, Auto

bahn, Schloßstraße). Südlich der Albrechtstraße liegt der Versiegelungsgrad überwiegend

zwischen 50 und 80%. In Einzelfällen bis zu 100%.\ Ein hoher Versiegelungsgrad bringt
diverse ökologische Belastungen mit sich

Die gravierendsten Folgen sind das Fehlen von Lebensräumen für Flora und Fauna, Be

einträchtigungen des Stadtklimas sowie die weitgehende Zerstörung von Bodenfunktionen

und - damit verbunden - eine eingeschränkte Grundwasseranreicherung bei gleichzeitig

hohem Oberflächenabfluss in die Kanalisation.

Im Geltungsbereich des L-Planes liegen Grundstücke, bei denen es auf Grund der ge

werblichen Vornutzung möglicherweise zu Bodenverunreinigungen gekommen ist. Das

Umweltamt des Bezirkes führt derartige Informationen in einem Bodenbelastungskataster

zusammen. Durch Entsiegelungsmaßnahmen kann bei bestimmten Bodenverunreinigun-

geri eine Gefahr für das Grundwasser entstehen, da die Schadstoffe dann aus dem Boden

mobilisiert werden und zu einer Gefahr für das Grundwasser werden. Bei großflächigen

Entsiegelungsmaßnahmen (größer als 100 m2) ist daher durch den Grundstückseigentü

mer zunächst eine Anfrage beim Umweltamt zu stellen, ob für das betreffende Grundstück

der Verdacht auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast im Sinne von § 9 Abs. 1

Bundesbodenschutzgesetz vorliegt. Sollte ein solcher Verdacht entstehen, ist zunächst ei

ne Bodenuntersuchung in Absprache mit dem Umweltamt erforderlich.

Hl.2.4 Grundwasser

Die mögliche Neubildungsrate von qualitativ gutem Grundwasser ist angesichts eines Ver

brauchs von derzeit ca. 240 Litern pro Kopf und Tag (einschl. industriellem Verbrauch) ei

ner der bedeutsamsten Faktoren bei der Bewertung des Naturhaushaltes. Alle unver

siegelten Flächen dienen direkt oder indirekt der Grundwasserneubildung. In den hoch

verdichteten Innenstadtgebieten mit den vielfältigen, insbesondere den unterschiedlichen

gewerblichen Flächennutzungen, ist die Gefahr der Kontamination des Sickerwassers und

1 vgl. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie: Umweltatlas Berlin, Karte 01.02
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damit der Verschmutzung des Grundwassers besonders groß. Dem Schutz und der Ent

wicklung des komplexen Wirkungsgefüges „Wasserhaushalt" kommt daher höchste Be
deutung zu.

111.2.4.1 Flurabstand und Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers

Die Grundwasserflurabstände sind im Geltungsbereich überwiegend größer als 10 m.

Entlang des Teltowkanals erstreckt sich über den Stadtpark bis zur Schloßstraße eine Zo

ne mit einem Flurabstand von 4-10 m. Es lassen sich zwei kleinere Gebiete mit Flurab
ständen von 2-4 bzw. 0,5-2 m ausgrenzen.

Die Verschmutzungsempfindlichkeit der Grundwasserstockwerke hängt in erster Linie von
der Sickergeschwindigkeit - also vom geologischen Aufbau der Deckschichten und von ih
rer Mächtigkeit ab.

Das Plangebiet gehört zur Teltower Hochfläche, einer flachwelligen Landschaftsform, die
keine größeren Höhenunterschiede aufweist und durch weichseleiszeitliche Grund
moränenablagerungen aus Geschiebemergeldecksand geprägt ist.

Es handelt sich hier um Sande und Kiese mit Ein- oder Wechsellagerung von Geschiebe
mergel,-lehm.

Demzufolge weist das Gebiet eine mittlere bis hohe Verschmutzungsempfindlichkeit des
Grundwassers auf. Die überwiegenden Flächen mit Schwerpunkt nördlich der Achse Gru-
newaldstr./Albrechtstr. weisen dabei eine mittlere Empfindlichkeit auf. Die Flächen südlich
dieser Achse eine mittlere Empfindlichkeit.

111.2.4.2 Oberflächennahes Grundwasser

Oberflächennahes Grundwasser ist zunächst das pflanzenverfügbare Grundwasser. Es
steht über viele, sehr verschiedene Grundwasserleiter mit tieferen Grundwasserhorizonten
(Trinkwassergewinnung) in Verbindung.

„Nach dem Wasserhaushaltsgesetz ist nicht nur das Grundwasser innerhalb der ausge
wiesenen Trinkwasserschutzzonen, sondern aus Gründen der Umweltvorsorge, die ge
samte Grundwasserressource vor jeder vermeidbaren Beeinträchtigung flächendeckend
zu schützen".

Im Umfeld des Plangebiets befinden sich 3 Grundwassermessstellen, deren Messergeb
nisse in Bezug zu den Grenzwerten der Trinkwasserversorgung bzw. zur EG-Richtlinie für
Trinkwasser gebracht werden. Die Grenzwerte werden hier für 3 der 5 Schadstoffgruppen
weit überschritten bzw. erreichen Höchstwerte. Sie erreichen nachstehende Grenzwerte:1

• Chloride 25% des Grenzwertes

• Sulfate 100-150% des Grenzwertes

• Ammonium bis zu 150-200% des Grenzwertes

• Nitrate 25% des Grenzwertes

1 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie: Umweltatlas Berlin, Kapitel 02.04., 02.05 und 02.07
- Grundwasser-
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• AOX (absorbierbare halogenierte Kohlenwasserstoffe 150-200 % des Grenzwerts

111.2.5 Oberflächengewässer/Entwässerung

Das Plangebiet verfügt über keine Oberflächengewässer.

Die Entsorgung von Regen- und Abwasser erfolgt für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf im
Trennsystem. Das Plangebiet gehört zum Einzugsgebiet der Regenwasserkanalisation mit
Einleitung in die Gewässer ( mit Schmutzwasserkanalisation). Die Einleitung erfolgt hier in
den Bäkekanal bzw. den Teltowkanal.

Das Regenwasser aus der Trennkanalisation ist durch Staub, Luftschadstoffe Abrieb der
Straßendecke und Autoreifen, Ölverluste, Laub, Exkremente, Streugut usw stark verun
reinigt.

Signifikant wird dieses Problem beim Bäketeich (südlich außerhalb des Plangebietes) Ei
ne schwarze Färbung und entsprechende starke faulige Geruchsemissionen sind häufig
der Fall. Inwieweit das in den vergangenen Jahren gebaute Regenwasserrückhalte- und
Absetzbecken im Bäkepark zu einer Verbesserung geführt hat, ist nicht bekannt Im
Herbst 1998 wurde mit der Entschlammung des Bäketeichs begonnen.

111.2.6 Stadtklima

Das Klima setzt sich aus einer Reihe von Faktoren wie Temperatur- und Feuchteverhält
nisse, Niederschlagsverteilung, Schwülegefährdung und Windverhältnisse zusammen
Diese Faktoren werden sowohl von der Bau-, Freiflächen- und Vegetationsstruktur der
verschiedenen Stadtgebiete, wie auch durch die Lage der Gebiete innerhalb der Stadt be-
einflusst.

Auf diese Art und Weise lassen sich Stadtgebiete in klimatische Entlastungsbereich (Vor
ranggebiet Klimaschutz) und in Belastungsgebiete untergliedern Des weiteren werden
Luftaustauschbereiche, also Gebiete die aufgrund ihrer Ausrichtung, Oberflächenbe
schaffenheit und Ausdehnung bevorzugte Flächen für den bodennahen Frischlufttransport
darstellen, aufgezeigt.

Der Ortsteil Steglitz zählt zur klimatisch belasteten Innenstadtzone, die durch vergleichbar
hohe Temperaturen und geringe relative Luftfeuchtigkeit mit der Möglichkeit zur Ausbil
dung von Schwulezonen gekennzeichnet ist. Die Luft wird durch Industrie, Hausbrand und
Verkehr belastet.

Überwiegende Anteile des Plangebietes sind, laut UMWELTATLAS klimatische Belas-
tungsbereiche. Diese Bereiche sind gekennzeichnet durch hohen Versiegelungsgrad ho
he Baudichte, geringen Vegetationsanteil, hohe Mitteltemperaturen, geringe Abkühlung in
den Abend- und Nachtstunden, hohe Schwülegefährdung, schlechte Wind- und Aus
tauschverhältnisse, z.T. hohe Immissionsbelastung.

Der Schwerpunkt der Belastungsbereiche liegt in der nördlichen Hälfte.

Insbesondere die Blöcke entlang der Achsen Schloßstraße und Schildhornstraße sowie
der Bereich nördlich der Bergstraße sind laut UMWELTATLAS gekennzeichnet durch
"Sehr hohe stadtklimatisch Veränderung, höchste Empfindlichkeit gegenüber Nutzungs
intensivierungen, mit dem Erfordernis von dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen
Erhöhung des Vegetationsanteils, Erhalt aller, auch kleiner, Freiflächen".
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